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Wien, im April 2009 
Liebe Kolleginnen und Kollegen!  
 
Die letzten Wochen waren für uns LehrerInnen sehr turbulent und haben Auswirkungen! 
Seit jenem denkwürdigen Aschermittwoch, an dem die Unterrichtsministerin ihre wichtigsten 
Mitarbeiter, uns Lehrerinnen und Lehrer, per Medien zu unbezahlter Mehrarbeit im Ausmaß 
von 2 Unterrichtsstunden verdonnern wollte, sind nun ein Budgettrick mit der BIG im 
Ausmaß von 240 Mio und insgesamt kleinere Kürzungen im Zulagenbereich der LehrerInnen 
im Ausmaß von rund 60 Mio herausgekommen!  
Die dazu gehörenden Budgetbegleitgesetze sind nun vorhanden und die Änderungen für uns 
ersichtlich. Dieses Ergebnis durch die Gewerkschaft ist nur mit Eurer Unterstützung an den 
Dienststellen möglich gewesen. Dafür ein herzliches Dankeschön an alle KollegInnen, 
die mit uns solidarisch waren.  
               
             ***    SOZIALPARTNERSCHAFT HAT SICH DURCHGESETZT   *** 
 

Budgetbegleitgesetz 2009 – 
Auswirkungen, bzw. Änderungen  für Berufsschullehrer/innen ab 1. September 2009: 

 

Freiwillige Möglichkeit einer Altersteilzeit: 
Bei pragmatischen Lehrer/innen kann  auf Antrag die Lehrverpflichtung in den 
Schuljahren 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13 oder 2013/14 herabgesetzt werden 
(sogenannte Altersteilzeit – gilt ab 55. Lebensjahr!) GG § 22 Abs 3 
Derzeit kein Hinweis im Vertragsbedienstetengesetz! 

 

Entfall  der Bildungszulage (7,27 €) und Administrativbelohnung  (GG§ 116d) 
 

Mehrdienstleistungen - MDL 
Nur „aus zwingenden Gründen“ können MDL bis zu 5 Wochenstunden gehalten werden! 
(LDG § 31 Abs 2) 
 

Reduzierung des MDL- Aufwertungsfaktors von 1,432% auf 1,30% (GG § 61 Abs 2) 
 

Entfall der MDL  
Grundsätzlich gilt: keine MDL für die Tage, an denen die Unterrichtserteilung zur Gänze 
entfällt (GG § 61, Abs 5)! 
 

Jeder Lehrer/jede Lehrerin kann an bis zu drei Tagen in jedem Schuljahr an Fort- und 
Weiterbildungsveranstaltungen teilnehmen ohne MDL-Einstellung(GG § 61, Abs 5)! 
 

Die Vergütung für dauernde Mehrdienstleistungen  wird am Allerseelentag, am jeweiligen 
Festtag des Landespatrons und am Dienstag nach Pfingsten sowie in Ferialzeiten die 
mindestens eine Woche dauern, eingestellt (GG § 61, Abs 6). 
 

Hinweis (daran hat sich nichts geändert): Für BerufsschullehrerInnen ist eine Vergütung ab 
der ersten Vertretungsstunde pro Woche zu bezahlen (Supplierung)! (LDG § 52 Abs 20) 
(Die seit langem geforderte  Bezahlung  von MDL ab dem nächsten Tag der Vertretung wurde leider bis jetzt 
  nur  in den Bundesländern Oberösterreich und Niederösterreich umgesetzt!) 



 
Änderung im LDG für BD:  
Leiter können aus besonderen Gründen (z.B. Erhaltung von Schulstandorten) mit der Leitung 
von einer oder mehreren Schulen betraut werden. (LDG § 27 Abs 2) 
 
 

„Stundenpool“  
LehrerInnen im Rahmen ihrer Tätigkeiten in der  integrativen Berufsausbildung (BAG § 8 b 

Abs.1 und 2) und im Rahmen von Projekten der Qualitätssicherung können eine Verminderung 
der Lehrverpflichtung um bis zu einem Viertel der LV erhalten. Befristung bis 31. August 
2012! (LDG § 52 Abs 3) 
 
Prüfungstätigkeiten: Verringerung der Prüfungsgebühren bei 
Externistenprüfung, Einstufungsprüfungen, Kommissionellen Prüfungen 
 
 
 
 
 

unser FCG-Vertreter im ZA: 
 
   Jürgen  Kugler  BS für EHDV 
    juergen.kugler@ehdv.at 
                                                    0650 6455331                                         
 
 
 
 
 
 

 
  

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Ich möchte mich mit dieser Aussendung von euch allen als FCG-Vertreter 
im ZA verabschieden, ich bin in die Schulaufsicht gewechselt! 
(Inspektion V, 1210 Wien, Scheydgasse 40) 
Meine Arbeit im ZA wird zukünftig Jürgen Kugler in bewährter Weise 
weiterführen! 
Liebe Grüße  

Thomas Bäuerl    0664 2154532 
 

 
 
 
 
http://www.berufsschullehrer.at 
 


